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Rechtssatz

Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass der von der Behörde angenommene Verfall des Erholungsurlaubes mit

Ablauf des Jahres 2005 im Hinblick auf die davor bestandene Unmöglichkeit, denselben seit Einsetzen des

Beschäftigungsverbotes am 15. Juni 2005 noch zu konsumieren, einen Nachteil bei den Arbeitsbedingungen der

Beamtin (insbesondere gegenüber Männern, für die ein Beschäftigungsverbot nach § 3 Abs. 3 MSchG nicht in Betracht

kommt) darstellt. Dagegen vermag die Behörde auch nicht mit Erfolg ins TreAen zu führen, dass die Beamtin ja die

Möglichkeit gehabt hätte, den Erholungsurlaub des Kalenderjahres 2004 noch vor dem (im Allgemeinen

überraschenden) Beginn des Beschäftigungsverbotes nach § 3 Abs. 3 MSchG zu konsumieren. Es triAt zwar zu, dass

sich der hier vorliegende Fall (auch) durch diesen Umstand vom Fall Gomez (Rechtssache C-342/01) unterscheidet,

freilich ist diese Unterscheidung im Hinblick auf den Grundsatz der Nichtdiskriminierung bedeutungslos, weil ein

(gedachter) nicht vom Beschäftigungsverbot betroAener Arbeitnehmer in gleicher Situation, der also ebenfalls den

Erholungsurlaub über 16 Monate lang nicht konsumiert gehabt hätte, denselben in der restlich verbleibenden Zeit

dessen ungeachtet eben doch noch in Anspruch hätte nehmen können.
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